
Das J ugendbeg Ieiter-Prog ra m m

Das Jugendbegleiter-Programm ist eine Fördermaßnahme für
Schulen des Landes, die außerschulische Bildungs- und Betreu-

ungsangebote dem Schulprofil entsprechend realisieren wollen.

Abhängig von der Anzahl der angebotenen Wochenstunden im
Rahmen des Programms erha ten Schu en Fördermitte, mlt denen

sie eigenverantwort ich Angebote reallsieren können. Antragsbe-

rechtigt sind al e öffentlichen Schu en, nicht dre Vere ne. Für die

Vokal- und Instrumenta vereine sind fo qende Punkte zu beachten:
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1. Be I e iner bestehenden Dauerkooperation sollte der Vereln mit
der Schul eitung ein Jahr vor Beendrgung der Kooperation

Schule-Verein in Kontakt treten. Die Schulleitung kennt in der

Regel die verantwortlichen Personen innerhalb der Kooperation,

da die lahresberlchte der Kooperationspartner von der Schullei-
tung verfasst werden.

2. Der Verein sollte be der Schu eitung nachfragen, ob die Schule

aus dem Fördertopf des Jugendbeqleiter-Prog ramms überhaupt
schon Mittel abruft und wenn ja, ob sle alle verfügbaren Mittel
abruft. lVitte , dle noch zur Verfügung stehen, könnten dann zur

Fortführung einer Dauerkooperation zur Realisierung von Musik-
angeboten im außerschulischen Bereich im Rahmen des Jugend-

begleiter-Programms verwendet werden. Die Informationen, dass

das Jugendbeg leiter-Progra mm seit einigen .Jahren den Schu len

für die Kooperation mit außerschu ischen gemeinnützigen Ve rei-

nen, Verbänden und 0rganisationen ein zusätzliches Kooperations-

budget zur Verfügung stellt, sollte man ln die Gespräche mit der

Schu leitung auf jeden Fall einfließen lassen.
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H inweis:

Der Betrag in Höhe von 1 500 - 7.000 € im Grundbudget und

500 - 1.500 € im Kooperationsbudget steht allen Angeboten -
nicht nur musika ischen Angeboten - zur Verfügung. Mit dieser

Summe werden alle Bi dungs- und Betreuungsangebote im

Rahmen des Programms einer Schu e finanziert.

Die Höhe der Stundenvergütung der Jugendbegleiter kann

verschleden sein und wird in Absprache mit de r Schu leitung

festg e I egt.
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Zusätzllch können Schulen ein Kooperationsbudget beantragen,

wenn sie mit außerschulischen gemeinnützigen 0rganisationen
innerhalb des Jugendbegleiter-Programms kooperleren. Hierfü r

ist eine schrift iche Kooperationsvereinbarung mit der Schule not-
wendig. Die Auszah ung von Aufwandsentschädigungen muss

auch im Rahmen des Kooperationsbudgets erfolgen.

Für Sachkosten sowie für Fortb ldungs- und Koordinierunqskos-

ten kann dre Schule leweils maximal bis zu 20 o/o des Grundbud-
gets abrech nen.

Eine Unterstützung von Kurzprojekten ist nicht gestattet.

In jedem Schulhalbjahr müssen im Programm mindestens vie r

Zeitstunden pro Woche an der SchuLe durch lugendbegleiterin-
nen und Jugendbegleiter angeboten werden, um eine Förderunc

zu erha ten.

Jugendbegleiter-Angebote finden veriässlich fü r mindestens ein

Schu halblahr statt.

Die IVindestgruppengröße beträgt fünf Schülerinnen und Schü1,

Die Jugendbegleiterinnen und Jugendbegleiter können sich in
ihrem Team n der Realisierung eines wöchentlichen Angebots

abwechse n.

Sofern mlt der Schul eitung Einvernehmen darüber besteht, das

die Kooperation mit den Zuschüssen des Juqendbeg elter-Pro-
gramms unterstützt werden sollte, sol ten die Vertreter von

Schule und Verein auch mit der Kommune (Bürgerme ster/in,

Stadtrat/Gemeinderat) in Kontakt treten und dlese darüber

i nform ieren. Zusälzlicd so I I te ei n e ents p rech e n d e Pressea rbeit

erfolgen.
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Kooperation
Schu le-Verein

Jugendbeg leiter-
Programm

Antragsteller Musikverein und
Schule gemeinsam

Schulleitung

Zuschusshöhe € 300 bis € 900 € 2.500 bis € 7.000 im

Grundbudget und
€ 500 bis € 1.500

im Kooperationsbudget
fü r Aufwandsentschädi-
gungen aller Jugendbe-
gleiterlnnen einer Schui

Verwendungs-
möglichkeit

Noten, Personal,

lVlateria lien,

M iete n

Noten, Personal, lVate-
rralien, Mieten (Sach-

kosten können bis zu

200/o des Grundbudgets
betraqe n)

Durchführung projektweise ode r

wöchentlich
wöchentlich, mindesten

ein Schulhalbjahr

Förderhöchst-
dauer

5 Jahre u n befristet
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